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Neue Stiftung in Gauting  

Krafft-Stiftung staatlich anerkannt  
 

Die Regierung von Oberbayern hat die Krafft-Stiftung mit Sitz in Gauting am 

14.12.2022 als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts staatlich an-

erkannt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und For-

schung sowie die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der 

öffentlichen Gesundheitspflege. 

 

Errichtet haben die Stiftung Ruth Krafft und Dr. Hartmut Krafft. Nähere Auskünfte 

zur Stiftung erteilt Herr Dr. Klaus Höchstetter unter 089 – 74 63 09 0.  

 

Im Jahr 2022 hat die Regierung von Oberbayern bisher über 30 Stiftungen als 

rechtsfähig anerkannt. Damit ist die Regierung von Oberbayern derzeit für knapp 

1.900 Stiftungen zuständig. Seit 2005 hat sich die Zahl der Stiftungen in 

Oberbayern um gut die Hälfte erhöht, seit 2000 sogar mehr als verdoppelt. Die 

Gesamtzahl der Ende 2021 in ganz Bayern registrierten rechtsfähigen (nicht-

kirchlichen) Stiftungen ist auf knapp 4.440 Stiftungen gestiegen. Bayern liegt da-

mit bundesweit weiterhin in der Spitzengruppe. 
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